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fier und rühmlichster Titel. Ihre Nachfolger, bergest niemals aber wird sie solche bekommen, die ihr mit
send ihrer Vorschriften und ihres Beispiels, wölken
regieren, wollten Unterthanen haben; und man sah
den Grundsätzen unserer Revolution zum Hohn, eine
kleine Anzahl bon Familien, sich Herren der gesamm-
ten Nation heissen. Eine solche Lage der Dinge konnte
nicht lange Bestand haben; auch wankten, sobald das

fränkischen Republik samt der Versicherung seiner um
veränderlichen Ergebenheit mitzutheilen.

mehr Treue und Aufrichtigkeit zugethan sind als die
armen aber tapfern Heivetier.

Die helvetische unh fränkische Republik sind dazu
berufen, ans immer durch die Bande der innigsten
Bruderschaft miteinander vereinigt zu seyn. Uebcrem-
siimmung in den Grundsätzen, Athnlichkeit der Regie-

Gerüchte encrer Revolution bis zu uns gedrungen-rungsform, gemeinsames' Interesse, gleiche Vater-
war, die Säulen des Gebäudes, dessen Umsturz nach-Nandslicbe, ein gleiche? Abscheu gegen Knechtschaft,
her noch durch die falsche Politik und die thörichtenz Alles ruft sie dazu. Mögen diese beiden Republiken
Bemühungen derjenigen befördert wurde, die es auftncben einander, in ihrem Glük zunehmen! Mögen
Unkosten des Volkes ausrecht zu erhalten hofften. jHelvetier und Franken noch in den spatesten Zeiten

In diesen Umständen war es, da die französische Uhren Bund und den Sieg der Freiheit gemeinschaftlich
Republik ihre alten Verpflichtungen erfüllend, dem.feiern.
Volke ihren mächtigen Beistand angedeihen ließ, um! Dies sind die Wünsche, die das helvetische Direk-
das Joch der Aristokratie der Adelichcn, derPatrizier, torium Sie ersucht, dem vollziehenden Direktorium der
der Handwerker und der Kaufleute abzuschütteln und '
die ungestüme und despotische Demagogie im Zaume
zu halten. Sie war mit einem Wort unser Führer,
um eine neue, auf Freiheit und Gleichheit gebaute
Konstitution einzuführen, welche alle Glieder der heft
vecischen Familie vereiniget, die eine arglistige Politik
bis dahin eigensinnig entzweit halten wollte. So haben
wir auch der Verwendung der fränkischen Republik
und ihrem mächtigen Beistand den Erfolg dieser Un-
ternehmvng zu verdanken. Vergebens suchten die Ue-

belgesnmttn uns während dem Laufe dieser Révolu-
tion Besorgnisse über unsre Unabhängigkeit einzuflost
sen; unser Zutrauen in die Gesinnungen des fränkischen
Vollziehungsdirektoriums änderte sich niemals. Das
Bündniß vom lyten Aug. hatte den Feinden schon
durch die feierliche Anerkennung der alten Unabhan-
gigkeit dieses Gegenstandes so vieler nngegründeter Be-
sorgnisse, Stillschweigen auserlegt.

Ihre Gegenwart in unserer Mitte, Bürger Mini
ster, und die freundschaftlichen und zugleich beruhigen-
den Versicherungen, die Sie uns überbringen, sind
eine neue Bestätigung derselben. Es ist ein schöner
Tag für die helvetische Nation an dem sie in der
Person ihrer Häupter diesen neuen Beweis der reinen
freundschaftlichen Gesinnungen der Mutter - Repub-
ljk empfanget.

Das vollziehende Direktorium konnte uns keinen
grossem Beweis davon geben, als indem es zu seinem
Stellvertreter einen Minister ernannte, der durch den

Ruf seiner Redlichkeit, Freimüthigkeit und Menschen-
sreundiichkeit, die wir so sehr schätzen, schon vor sei-
ner Ankunft bei uns berühmt war.

Wir wissen, Bürger Minister, daß Sie unsre
Nation lieben und schätzen. Auch unsrerseits werden
Sie uns zu jederzeit immer bereitwillig finden, alle
unsere Verpflichtungen getreulich zu erfüllen und die
Unbefangenheit unsrer Handlungen wird Sie vvlikom-
men überzeugen, daß Sie sich in die Mitte der wah-
reu Freunde der Republik begeben haben. Es kann
teyn, daß sie reichere und mächtigere Verbündete hat;

G.esez gebung.
Grosser Rath, 12. November.

(Fortsetzung.) '

Weber unterstüzt Zimmermann, und glaubt der
Beschluß sey bei gesunder Vernunft genommen wor-
den. Er sieht nichts Unwürdiges darin und erinnert
an das Beispiel der alten Regierungen, die auch soft
ehe consultative Beisitzer hatten.

Nüce folgt. Es sey kein Augenblik im Lebenh
wo man nichts lernen könne, und es sey gut wenn
die Suppleanten mit den Gesetzen bekannt werden.

H über unterstüzt Carrard, und glaubt man ver-
stehe sich nur nicht. Man habe die Gründe angege-
ben, die ihre Anwesenheit erfordern; und nun kam
man auf den Einfall, sie haben imnöthige Zeit. Er
habe nichts dawider, daß sie beiwohnen, daß sie nicht
immer lernen können; aber zu Mitgliedern einer der
höchsten Gewalten sage man nicht: ihr müßt hier sitzen

und zuhören.
Gmür erkennt die Autorität der Mehrheit; er

wünschte aber dennoch, daß auch sie auf begründte
Einwendungen Acht gcbe; und darum, die Supplean-
ten des obersten Gerichtshof nicht wie Schulknaben
behandle. Es sey erniedrigend zu sssgen: Du hast hier
nichts zu thun; aber sitzè und höre Freilich werden
sie von selbst gehn; aber eben auch weil sie weniger
zu thun haben, als die Oberrichter, ziehn sie auch

weniger Besoldung. Und wenigstens ihm thäte es sehr

wehe, wenn er den Sitzungen beiwohnen müßte, ohne

dazu reden zg dürfen.
Man geht zum Abstimmen, und dieser Beisaj

wird zurükgenommen.
Es wird eine Botschaft vom V 0 llzieh n n g sdi-

rektorium verlesen, worin es Maaßregeln widex



das Ausreissen der jungen Leute von 7g bis 25 Iah?
reu begehrt; und hauptsächlich sirenge Strafen auf
die Falschwerber, welche sie verführen fodert.

Zimmer mann begehrt die Hinweisung an die
Commission über die Ausgewanderten, mit dem Auf-
trag, bis übermorgen zu rapportiren.

Secretan unterstüzt die Hinweisung; und be-
gehrt die härtesten Strafen f»r die Falschwerber,
welche die jungen Helvetier verführen. Die jungen
Leute aber in der Schweiz wie in einem Gefängnisse
zu halten, findet er weder schön noch politisch; stakt
die Furcht zu benehmen würde man sie vermebren.
Aber, so ist es denn wahr, ruft er ans, daß diese
jungen Leute von 13 bis 25 Iahren ihr Vaterland
verlassen können? Daß sie gehen, diese Memmen;
so verunreinigen sie die Erde nicht, wo Winkel-
rieb's Blur floß! Daß sie gehen, so mischen sich

keine Verräther in unsere Schaaren! Daß sie gehen;
ihre grauen Vater werden ihre Weiber und Kinder
zu beschützen wissen! Daß sie gehen, diese Elenden;
und ihre Strafe sey, aus ihrem Vaterlande verbannt
zu seyn!

Su ter: Auch ich bin Secretans Meinung — er
gehe, der sein Vaterland nicht vertheidigen will! —
Wir haben keine nöthig, die das Vaterland nicht über
alles lieben. — Aber unter diesen Flüchtlingen hat es
viele gute Leute; von schändlichen Bösewichtern ver-
führt. Wie könnte ein Mensch sein Vaterland verlas-
sen wollen? DerGedanke ist mir unerträglich! — Aber
eins haben wir bis jezt vergessen. — Wir können uns
die Nägel abschreiben, um das Volk aufzuklären; es

hilft nichts. — Ich glaube es wäre Zeit, das Direk-
torium einzuladen; durch wackere redliche Männer,
die das Zutrauen ihres Kantons besitzet?, den Land-
mann mündlich unterrichten zu lassen. Ich begehre,
daß dieser Vorschlag an die Commission zur Untersu-
chm,g gewiesen werde.—Wyder folgt. Schlumps
auch, und glaubt, man werde mehr mit gesezlicher
Aufsicht, als mit Strenge ausrichten.

Erlachex sagt, er könne diesmal nicht so philos
sovhisch handeln wie Secretan und Schlumpf. Wir
sind Vater des Vaterlandes, und sollen seine Söhne
nicht so ins Unglük laufen lassen; sondern sie mit
Güte, aber auch mit Strenge davon abhalten.

H über empfiehlt der Kommission diejenigen zu

strenger Strafe, welche die andern zum Auswan-
dern verführen. Er hatte aber gewünscht, daß bis
»nr Zeit wo jeder Helvetier das Bajonet wieder auf
sssner Flinte habe, nur die jungen Leute von 20 bis 25
w iss en aufgeschrieben Worden waren; oder doch wenias

üens daß das Direktorium die Gesezgeber befragt hätte.

Diejenigen, welche in der Furcht sind, es gehe nicht für das

Vaterland, seine Freiheit; sie müssen nicht mit und unter
ibcen Brüdern streiten, verdienen einige Nachsicht.

Und wenn wir schon nicht im Krieg sind, so will ich,

daß die'migen im Land bleiben müssen, welche im Fall

wären zu ziehn. Ja die, welche sich nur fürchten die
Waffen zu tragen, aus denen möchte ich lieber etwas
anders machen, als Schweizerbürgcr. Ich möchte sie an
der Ehre strafen; erklaren sie seyen unwürdig die Waffen
zu tragen. Ich wünschte das Direktorium ließe sich
eine Liste aller Pässe vorlegen, und erlmwte nur denje-
nigen aus dem Piquet sich zu entfernen, welche erhebliche
Ursachen dafür haben. Die Güter der Verführer mochte ich
bis zur Verfthwindung aller Gefahr in Beschlag nehmen.
Auf eine Klasse muß auch Rükstcht genommen werden;
die, welche zurükkommen und sich von sich selbst schas
men werden; denen die Mutter um den Hals fiel, sie

bat zu gehen, mit ihrem Fluch drohte; weil sie glaubte,
ihr Sohn werde in der Nacht von fremden Kriegern
aufgehyben — Diese sind verführt, die aber nicht,
weiche mit der Lavendelflasche fliehen; diese verführen
— Nein, das Schreiben ist nicht unwirksam, aber die
offiziellen Blatter thun das Wenigste; und die Leute,
welche schreiben könnten, haben anders zu thun, ni>
die andern schreiben nur zu viel — Es werden viel-
mehr vergiftete Blätter geschrieben als patriotische.—
Wenn ich das Direktorium zu etwas einladen wollte,
so wäre es die guten Volksblatter zu befördern; und
die, welche nur Lug und Trug verbreiten, zu unter-
drücken — Will es sonst noch etwas thun, so hat es
Winke genug erhalten; von offiziell geschikten Aposteln
haben wir aber wenig zu hoffen.

Mau geht zum Abstimmen und Zimmermanns
Antrag wird angenommen.

Grosser Rath, iz. November.
Präsident: Secretan.

Cartier fodert, da der Beschluß über die Er-
wählung eines Obcrrichters im Kantott Sslothurn
verworfen wurde, daß entweder dieser Gegenstand bis
zu den nächsten Wahlversammlungen vertaget, oder
aber, daß der von der Wahlversammlung gewählte
Suppléant aufgefodert werde, seine jetzige Stelle als
Unierstatthalter zu verlassen und seinen Sij als Ober-
richter einzunehmen. C ustor kan»diesem Antrag nicht
beipflichten, sondern fodert, daß der Obergerichtshof
sich selbst bis zu den nächsten Wahlversammlungen
ergänze. Schlumpf folgt der vou Cartier vorge-
schlagenen Vertagung und steht Custors Antrag als
oen alten aristokratischen Formen zu nahe verwandt an.
Weber sieht de Sache für wichtig an, weil diejetzige
Maaßregel wahrscheinlich zur Richtschnur in künftigen
Fällen dient. Er stimmt Schlumpf bei, weil Custors
Vorschlag den Rechten des Volks gerade zuwider wäre.
Ander werth sieht keine andere mögliche und con-
stitutjonsmäsfige Ergänzungsart als die von Cartier
vorgeschlagne und folgt daher gänzlich dessen Antrag.
Gmür stimmt zur Vertagung, weil derObergerichts-
Hof in Nochfallen hinlänglich sich Auskunft verschaffen



k

kann. Cu st o r zieht seine Meinung zurük, und stimmt
zur Vertagung, welche angenommen wird.

Koch legt im Namen einer Commission folgen-
des Gutachten über das Schießpulver vor:

An den Senat.
Auf die Botschaften des Vollziehungsdirektorinms

vom Igten Mai und I lten August I7Y8 in Rüksicht auf
die Fabrikation des Schießpulvers uns den Handel
mit selbigem

Hat der grosse Rath

In Erwägung, daß wegen der vorzüglichen Kraft
und Güte des in dem vormaligen Kanton Bern ver-
fertigten Pulvers der Handel damit, diesem Kmton
betrachtliche Vortheile gewahret habe, welche durch
allgemeine zwekmässige Einrichtung der Pulverfabrik---
tion, für das Finanz- und Militairwesen der heloeti-
scheu Republik allgemein erzielet werden können; daß
auch die öffentliche Sichcrheit dringend erheische, den
Handel mit Schießpulver ausschließlich in die Hände
und genaueste Aufsicht der Regierung zu legen ;

nachdem er die Urgen; erklart,
beschlossen:

1) Aste Pulvermühlen und damit verbundenen me-
chanischen Anstalten, samt «Leu und jeden dazu gessv-
rigen Gebäuden, welche die ehevorigen Schweizerre-
gierungen im ganzen Umfang ihres Gebietes besassen,
sowie das in ihren Magazinen befindliche Pulver,
sind unmittelbares Nationaleigenthum.

2) Der Regierung wird aufgetragen, durch zwek-
massige Anstalten vorzukehren, baß die Verfertigung
des Pulvers in ganz Helvetien so viel möglich auf
gleichförmige Art betrieben, und vervollkommnerwerde.

3) Wenn sich Pulvermühlen in dem Eigenthum
von Partikularen befinden, allein durch Concessionen
der vormaligen Negierungen, welche von demselben
bedingt ertheilt wurden und diesem zufolge wiederru-
fen und aufgehoben werden konnten, so werden diese
Concessionen hicmit formlich wiederrufen und zurükge-
zogen; doch soll es den Besitzern freistehen eine solche
Pulvermühle dem Staat anheim zu schlagen, allein an-
ders nicht, als mit allen Zubehördeu und vorhande-
nen Gerathschaften zur Fabrikation, Gebäuden und
Anlagen.

4) In diesem Fall ist die Regierung verpflichtet,
den Besitzer für dasjenige hinlänglich zu entschädigen,
was er ihr abtrit und zustellen wird.
-. s) Zur Bestimmung des Betrages dieser Entschad-
niß soil die Verwaltungskammer des Kantons zwei
sachkundige Manner ernennen, der zu entschädigende
Partikular ebenfalls zwei und diese vier Schatzer ei-
neu beliebigen fünften auswählen, welche den Betrag
der Entschadttiß bestimmen werden.

6. Diejenigen Pulvermühlen, welche in dem freien
Bestz von Partikularen sind, und sich auf keine be

oingir oder widerrufliche Concession gründen, mögen

hren Besitzern unter nachstehenden Bedingungen noch
ferner verbleiben.

7> Das Pulver muß durchaus auf die gleiche Art
IN denselben behandelt und verfertigt werde», wie in
den übrigen der Nation selbst zustehenden Pulvermüh-
sen; die Pulvermüllcr sind also gehalten, allen hier-
über ergehenden Verordnungen und Befehlen d-r Re-
gierung und ihrer in diesem Fache angestellten Beam-
ten pünktlich nachzuleben.

8. Sie dürfen weder direkt noch indirekt kein
vollendetes oder noch nicht gänzlich ausgearbeitetes
Pulver an jemand anders verkaufen oder auf andere
Weise verabfolgen, als an die hiezu von der Regie-
rung bestellten Beamten.

y Diese Beamten sollen aber kein Pulver annch«
men, weiches die vorgeschriebne Probe nicht halt, son«
der» sie stud bevollmächtigt und angehalten < ein sols
ches unprobhalriges Pulver dem Pulvermüller zu best
ftrer Lerarbeuung zurükznweisen.

10 Der Staat ist verpflichtet solchen Partikula«
r>n, mi Fall fie es begehren, aus den Magazinen der
N uion die rohen Materien zum Pulver in der glcie
chen Qualikac gegen einen billigen Preis zu verkaufen,
wie diese Materien in den Nationalpulvermühlen ver-
arbeitet werden, damit die Partikularpulvermüller im
Stand seyen, das Pulver in der nämlichen Kraft und
Güte zu liefern, weiche die Probe fodert.

11. Die Nationalbeamte» welche hiezu bestellt
werden, müssen den Partikularpulvermüllern alles gute
und probhaitige Schießpulver in einem ^billige» Preise
abnehmen weiches sie in ihren Mühlen verfertigen.

12. Die Partikularen welche dergleichen Pulver«
mühlen besitzen, sind berechtigt sie dem Staat zu über«
lassen, jedoch nicht anders als mit allen dazu gehört-
gen Einrichtungen, Äebgud.en und Anlagen; die Na-
tion muß ihnen in diesem Fall den vollen Werth nach
einer in Folge des K 5. vorzunehmenden Schätzung
dafür bezahlen.

iz. Das Vollziehungsdirektorium ist berechtigt,
nöthigenfalls dergleichen Pulvermühicn, weiche «mem
Partikular gehören, für die Nation in Requisition zu
nehmen, und auf Rechnung derselben darin» arbeiten
zu lassen. Dem Partikular, welcher hierdurch in Ver«
lust gerathen würde, soll eine billige Entschädigung
bezahlt werden, die im Fall man nicht übereinkommen
könnte, nach Anleitung des §. 5 zu bestimmen ist.

14. D-e Preise der rohen Materien und des ver»
arbeiteten Pulvers, 00» denen in den § 10 und ii
geredet ist, sollen zwischen den Partheien verglichen
werden; können sie nicht übereinkommen, so sotten st«

oi? Sache nach Vorschrift des § 5- entscheiden lassen.

!5- Die Errichtung von Pulvermuhlen in der
helvetiichen Republik, ist von nun an jedem Partiku«
tar Verbote». X

16. Wenn dergleichen wirklich bestehend« Pulver«
mühlen ihre» Besitzern verkäuflich werde», so soll das
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Vollzichungsdirektorium bevollmächtigt fern, dieselben
für die Nation anzukaufen.

17- Alle Pulvermüller ohne Ausnahme müssen ihr
verfertigtes Pulver, gleich wie die Partikularpuivcrs
maller, einzig den von der Regierung hiezu verordne-
ten Beamten überliefern; es ist ihnen alio nachdrük
lieh verboten, weder vollendetes »och unvollendetes
Pulver unter irgend einigem Vorwand achfeniand an
dcrs zu verkaufen oder sonst zu verabfolgen/ als an
die gedachten Beamten.

18. Die Strafe der Mderhandlung gegen dieses
Verbot ist: Im ersten Fall eine Buße von dem dop-
Pelten Werth des cntäußercen Pulvers, im zweiten
Uebertreknuasfalle eine Bulle vom Betrag des vierfa-
chen Werthes,; im dritten Fall eine Emsperruug in
«in Arbeitshaus, von weniger nichl als drei Monat
und mehr nicht als einem Jahr.

iy. Alle Privilegien uns ausschließlichen Rechte
die Partikulare» wegen der Fabrikation und dem Hau
del des Schießpulvers zustehen mochten, werden hies
Mit zufolge des Gesetzes abgcschäft.

2o. Der Pulverhandel und die Fabrikation vessels
ben soll ausschließlich auf Rechnung des Staats und
unter Verwaltung desselben geführt werden. Das
Vollziehnngsoirektorinm wird vorläufig die zwekmàs
stgen Einrichtungen dazu treffen, und die nöthigen
Personen sowohl zur Hauptverwaltung als dem Klein-
Handel anstellen.

22. Kein anderer Bürger als die von der Regie
rung dazu bestellten, dürfen einiges Schießpuioer
verkaufen; unter den Strafen des K 78. im Uebcnre.
tungsfall.

22. Kein Bürger soll fremdes Schießpulver m
Helvciicn einführen, oder helvetisches ausführen, oder
außer Landes versenden, unker der »ümlichen Strafe
von dem einführenden oder versendenden

23. Das Schießpulver soll von der.cn, welchen
der Verkauf im Kleinen übertragen wird, nach einem

von dem gesezgcdcnben Körper zu bestimmenden Preis
verkauft werden; das Vollzichungödttettoriliin wird
«ingeladen dazu einen Vorschlag einzusenden.

24. Zu Handhabung der allgemeinen Sicherheit,
hat der Staat Anspruch ans alle dermalen m Privais
Handen befindlichen Pulvervorrathe, gegen Emfchadi
gung des Werthes; daher wird die Regierung die

Maaßregeln treffen, welche sie in dieser Rükficht zwck
massig finden mag.

Auf Esthers Antrag wird Dringlichkeit erklärt,
Und das Gutachten §veife in Beratung genommen.

§ 1. Auf Kochs Autrag wird dieser S nur einer
Rcdaktionsverbess.rung des französischen Gutachtens
angenomm'N.

K 2 wird einmuthig unverändert angenommen

vertheidigt den §, indem derselbe Cartiers Wunsch
völlig entspreche. Cartier folgt, und der § wird
unverändert angenommen.

§ 4. Z. 6. '7. und 8. werden unverändert einmüs
thig angenommen.

§ 9 Escher glaubt, die lezte Phrase dieses Artis
kels s.y unausführbar, weil die Eigenschaft des Puis
Vers nicht allein von der Fabrikation, sondern auch
von der Beschaffenheit der Bestandtheile abhänge,
folglich nicht alles schlechte Pulver durch neue Umars
beitung gut gemacht werden kann, und also fehlerhaft
tes Pulver, welches dem Palvermüller zurükgegeben
wird, und welches er nicht verbessern kann, ihn leicht
zu verbotenem heimlichem Verkauf reizen könnte; er
begehrt asso hierüber einen zwekmassigen» Vorschlag
von der Kommission.

Koch kann Efchern nicht beistimmen, weil er
glaubt alles fehlerhaste Pulver könne wieder umgears
beitet und gut gemacht werden, insofern nur die ers
stcn Materien gut sind, und diese kann ja laut dem
folgenden §, jeder Pulvermüller aus den Staatsmagas
zinen beziehen; er begehrt also Beibehaltung des §.

Huber untcrstüst Efchern, weil wann die ersten Mas
terien nicht gut waren, das Pulver nicht umgcarbeis
tet werden und also auch den Palvermüllern nicht zus
rükgegeben werden kann, daher begehrt er daß solches
Pulver zu einem niedrigen Preise zu Arbeiten anges
nommen werde, welche kein vorzüglich gutes Puiver
erfodern.

Koch beharret neuerdings auf dem Gutachten,
weil er glaubt fehlerhaftes Pulver könne durch Zusaz
bei neuen Verarbeitungen meist wieder brauchbar ges

macht werden. Der § wird unverändert angenommen.
§ 10 wird unverändert sogleich angenommen.
§. aï. Cartier glaubt durch diesen §. werden

die Privatpulfermüller ganz den Launen der Pulfers
beamten der Regierung Preiß gegeben: er wünscht,
daß ein annähernder Preist bestimmt werde. Koch
glaubt, die gleiche Unbestimmtheit herrsche auch in
dem io §; allein der 5 § sey in diesen Aussichten ftr
den Parlicularbesiser hinlänglich sichernd. Carrard
bittet für eine Verbesserung in der französischen Res

daktion, welche mit dem § selbst angenommen wird.^
§ 12, 13, 14 und 15 werden unverändert sogleich

angenommen.
§ 76. Hub er wünscht, daß hier beigefügt werde,

daß bei jeder Handänbenmg der Pulfermuhlen, der

Staat das Zugrecht zu einem billigen Preise habe.
Weber stimmt zum einfachen Zugrecht, in >0 fern die

Handänderung nur Verkauf, nicht aber Erb begreift.
Koch folgt Hubers Antrag und will das Zugrecht
auch auf den Tausch oder Geschenk ausdehnen. H us

ber beharret auf seinem ersten Antrag, weil durch
K 3 Cartier wünscht etwas nähere Bestimmung bloß einfaches Zugrecht der Staat durch falsche Kaus

dieses §., weil der Staat theils bedingte, theils unbe- fer betrogen werden konnte. Germann will, daß

dinste Concessionen ertheilte, und also die Rüknahmezder § ohne Beisa; angenommen werde, indem alles
«uch theils bedingt, theils unbedmgt seyn soll. Koch Eigenthum von Partikularen gleich heilig seyn soll.



!/
Weber stimmt Germann bei und will Hubers Anirag
höchstens dann beistimmen, wann alle Erbsalle aus-!
genommen und nur das einfache Zugrecht dem Staat
zugekamtt wird. Hub er beharret neuerdings auf ;ei-
nem Antrag, -der dem allgemeinen Besten und der

Konstitution gemäß sey. Graf stimmt Hubers Grund-
satzen bei, glaubt aber dieselben seyen schon zum Theil
in dem Gutachten enthalten und fodert also Tages-
ordnung über Hubers Antrag. Haas als ein alter
Soldat will auch ein Wort hierzu sprechen und stimmt
ganz dem Gutachten bei, welches fur einen Militär-
staat höchst zwekmäßig ist. Custor stimmt Germann
bei, weil in Nothfällen die Konstitution schon dem

Staat das Recht gieb?, Privateigenthum in Requisi-
tion zu festen. .Der Z wird ohne Beisaz angenommen.

§ 17 wird sogleich einmkthig angenommen.
K 18- Germann will die Falle nach der Gefahr,

die sie dem Staat bringen könnest, unterscheiden) mur
glaubt Verkauf von Pulfer an einen Nachbar, odccst

aber an die Feinde des Vaterlandes könne nicht Slcicch

bestraft werden, und da zudem noch der § den Rich-!
tern zu viel Willkührlichkeit überlaßt, so begehrt er.

-.Durchstreichung dieses §. Custor unterstüzt den 5,
weil es bei Gesetzen um Verbesserung des Verbrechers
zu thun ist, und diesem der § entspricht. H über un-
terstüzt Germanns ersten Antrag, weil die beiden an-
geführten Fälle wesentlich verschiedcn sind und also
auch verschieden bestraft werden sollen: hingegen un-
terstüzt er den § gegen die zweite Bemerkung Ger-
manns, weil in einem Vergehen verschiedene mildernde
oder erschwerende Umstände eintreten können, die dem

Richter einige freie Hand in den Strafen lassen müssen,

Carrard stimmt Hubern bei in Ruksicht der Grund-
satze, glaubt sie aber in Zeiten des Friedens, wo kein

Unterschied zwischen Verkauf an Emgeborne oder an

Fremde gemacht werden kann, nicht anwendbar und

folgt daher ganz dem Gutachten, nur wünscht er, daß
statt der Gefangnißsirafe ei?.e Embannisierung festge-

sezt werde. Koch vertheidigt das Gutachren, weil
die Strafen ganz verhältnismäßig mit den Vergehun-
gen sind, dann wann ein Pulftrmüller seinen! Nachbar
zu einer Vieharznei ein Löffelooll Pulfer verkauft, so

ist auch die Strafe unbedeutend, hingegen wann er
einen Centner verkauft, so ist die Strafe schon sehr
empfindlich: Verkauf an äussere Feinde ist oft nicht
so gefährlich als Verkauf au innere Aufrührer, daher
glaubt er soll hier-kcine Abänderung gemacht werden:
in Ruksicht Carrards Bemerkungen will er einzig die
Gefängnißstrafe in Arbeitshausstrafe verwandeln. Car-
rard erklärt, daß er ganz Kochs Meinung sey, wel-
che auch angenommen wird.

ö- iy. §. 2a. §. 21. §. 2z. §. 2Z und 24 werden
sogleich einmüthig angenommen.

Da der Senat den Weiuschenkbeschluß wegen
fehlerhafter Redaktion neuerdings verwirft, so wird
er auf Cartiers Antrag in die Kommission zurükge-
wiesen, ml; der Bestimmung, daß dieselbe wegen der

Wichtigkeit der Sache morgens Rapport machen soll.
Das Gutachten über die Organisation des Ober-

gerichtshofes wird wiederum in Berathung genommen.
(Siehe Republikaner I. Band pag. 832.)

§ 2 und 3 werden unverändert sogleich genehmigt.
Z 4. Custor begehrt, daß wenigstens die End-

urtheile aufjeden Fall öffentlich erstattet werden. Koch
begehrt Beibehaltung des Gutachtens, weil nur in
dringenden Fallen geheime Sitzung statt haben wird.
Der § wird angenommen.

Die § 5 ills iz, mit eingeschlossen, sind schon
den 8. Okt. angenommen worden.

K 13. An der werth will, daß dieser K vertaget
werde, weil eine Kommission über diesen Gegenstand
medergesezt ist, und diese erst abgehört werden soll.
Koch will, daß nur in außerordentlichen Fällen M-
here Prozesse vor den Obergerichtshof kommen können.
Custor will den 1. Merz zur Grenze der Revision
festlegen, weil zwischen dem 1. Jenner und c. Merz
von den alten Regierungen noch wichtige Verfügun-
gen getxoffen, wurden. Sch lumps stimmt Ander-
werth und Koch bei, weil im Jenner und Hormmg
die alten Regierungen schon Fieber hatten und also
nicht mehr ganz gesund handelten. Kochs Antrag
wird angenommen.

§ 14. Anderwerth glaubt der Obergerichtshof
werde hierdurch zu sehr eingeschränkt, und wünscht,
daß in Civilfailen nur die Hälfte der Mitglieder erfodert
werde. K 0 ch unterstüzt das Gutachten, weil in einer
so kleinen Versammlung ein .Drittheil abwesende schon
viel ist. Der § wird angenommen.

§ rg. Carrard fodert Verbesserung der franzô-
fischen Redaktion. H über bemerkt, daß die franzö-
fische Redaktion gut und der deutschen Redaktion gleich
sey. Der § wird mit französischer Rcdaktionsvcrbest
strung angenommen. (Ml. in dem im Republikaner
abgedrukten Rapport ist § 14 und § 15 in einem zu-
sammen gefaßt.)

Auf Hnbers Antrag wird beschlossen den Ve-
schluß Abschnittweise zuzusenden.

§ 15, § 16 und 17 werden unverändert einmü-
thig angenommen.

§ ig. Anderwerth will, daß eine Zeit, allen-
falls lo Tag/ bestimmt werden, innert der die Proce-
duren eingeschikt werden sollen. Dieser Antrag wird
mit dem § angenommen.

§ 19, § 20, § 21 und 22 werden sogleich unver-
anders angenommen.

§ 23. Sch lumps will, daß man das Wort
Spscws läcci teutsch sage, also zz Thatsache " setze.

Der Antrag wird mit dem K angenommen.
§ und § 2Z werden sogleich emmüchig anges

nommen.
§ 26. 'Cartier will, daß zwei Drittheile der

Stimmen erfodert werde, um eine Todesstrafe zu be-
stimm.m. Perighe glaubt CartierS Antrag liege
schon in der Constitution. Hub er erklart, daß um



so viel mchk'Cartiers Bemerkung wichtig sey. Der §
wird mit Cartiers Antrag angenommen.

§ 27 wird unverändert angenommen.
K 28. Carrard will, daß dieser § -mit den glei-

chen Aus nicken bestimmt werde, wie er in der Kon-
siituton § 8y enthalten ist, denn ungeachtet dieser
ConstitutionsZ höchst unbestimmt seyn mag, so steht
uns doch die Verbesserung desselben nicht zu. Koch
glaubt der § des Gutachtens enthalte nichts constitu-
tionswidriges und sey doch anderseits befriedigend,
indessen will er Carrard beistimmen. Schlumps
folgt Carrards Antrag, welcher angenommen wird.

§29, § 30 und Zsswerden unverändert angenommen.
§ 32. Wyder fodert, daß das Wort Thatsache

statt âj.ecà läctt gesezt werde. Der Antrag wird mit
dein § selbst angenommen.

§ 33 wird unverändert angenommen.
§ 34. Zimmermann will diesen § auslassen,

indem wir den Kantonsgeist nicht durch Gesetze unter-
halten sollen. Custor folgt, besonders da" bei den
Solothurnischen Prozessen der § unausführbar ist.
Nücc folgt auch, weil durch diesen Z Reicht Parthei-
lichkejt entstehen könnte. Huber entschuldigt die Com-
Mission, will aber beistimmen und die beiden folgen-
den §§ auch sogleich durchstreichen. Zimmer manns
und Hubers Anträge werden angenommen.

Die übrigen §§ dieses Abschnitts von K 37 bis
H 42 werden unverändert angenommen.

Wyder fodert, daß alle nicht deutschen Wörter
deutsch gegeben werden. Nüce folgt und bittet, daß
die Dollmetscher überhaupt keine lateinischen oder sonst

fremde Wörter brauchen. Hub er sagt es sey nicht
möglich gar alles deutsch zu geben und doch verstand-
lieh zu bleiben. Ander werth folgt Hubern, weil
selbst Adelung nicht alles deutsch geben konnte. Wy-
ders Antrag wird angenommen. Koch fodert, daß
Wyder allen Commissionen beigeordnet werde, um
alle Worte deutsch zu geben, indem er Cassation, Ap-
pellation u. d. g. nicht verständlich deutsch zu geben
tm Stand ist. Man lacht und geht zur Tagesordnung.

Michel erneuert seinen Antrag, daß die Rechts-
emolument«:, besonders im Canton Bern vermindert
und darüber eine Commission niedergesezt werde. Die
Dringlichkeit wird über diesen Antrag erklärt. Oesch
unterstüzt Michel, glaubt aber es sey schon eine Kom-
mission vorhairden und daher begehrt er, daß diese in
8 Tage»'Rapport mache. Michel vereinigt sich mit
-Oesch. Cartier beharret auf Michels erstem Antrag,
weil für den Canton Bern hierüber besonders und
schleunigst müsse gesorgt werden. Zimmermann
bittet Michel seine etwas unbestimmte Motion zurüf-
zunehmen und sie deutlicher morgens vorzulegen. Car-
rard unterstüzt Michels Antrag als dringend. Hu-
ber und Zimmermann unterstützen Carrard. Die
schon vorhandne Commission erhält den Auftrag in
L Tagen zu rapportieren. Koch bittet wegen seinen
»brisen dringenden Arbeiten von dieser Kommission

entlassen zu werden. Zimmermann bittet, daß Car-
rard statt Koch der Kommission beigeordnet werde.
Jomini foder-t für diese KrinmWon eine etwas là
gere Zeit, weil sie auch für andere Kantone arbeiten
müsse, und begehrt, daß Koch in der Kommission blei-
be undCarrard derselben beigeordnet werde. Cartier
folgt und will Jomini ebenfalls der Kommission bei-
ordnen. Carrard und Jomini werden der Kom-
Mission beigeordnet; Kochs Begehren wird verworfen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehltngsdjrektoritt m.
Das Volljiehlmgsdirektorimn der helvetischen

einen »md untheilbaren Republik.
In Betrachtung, daß es jedem Freunde der neuen

Verfassung wichtig seyn muß diejenigen Bürger ken»
nen zu lernen, die in den verschiedenen Verwaltung
gen zum Dienste des Vaterlandes berufen worden sind;

B e sch lzie ßt:
l- Die Minister, ber Generalsekretair, die Regiernngs-

stalthalter und die Verwaltungskammern sollen in
Zeit von einem Monate, das Verzeichniß aller der
Bürger, welche in ihren verschiedenen Geschäfts«
Verwaltungen angestellt sind, dem Direktorium vor-
lege», jft mögen mittelbar oder unmittelbar von
ihnen erwählt seyn.

II. Dieses Verzeichniß soll dem Direktorium in Zeit
von einem Monat einkommen, vom Tage des gtt
genwartigen Beschlusses angerechnet.

III. Besagtes Verzeichniß soll anzeigen:
s. Den Namen dieser Angestellten.
b. Ihren Geburlsort, und ob sie fremd oder ejn-

heimisch sind.
c. Den Titel ihrer Stelle,
ct. Ihre Geschäfte.
«. Den Tag, wenn sie angestellt worden.
I. Ihren vorigen Beruf.
A. Ob sie bei der vorigen Regierung angestellt wa«

ren, in welcher Eigenschaft, und seit wann?
IV. Sobald dieses Verzeichniß dem Direktorium wird

vorgelegt worden seyn, so soll es gedrukt werden.
V. Gegenwärtiger Beschluß soll gedrukt, und den kon»

stituirltn Gewalten eingesandt werden, mit dà
Befehle an die Regicrunqsstatthalter, ihn in die
öffentlichen Blatter einrücken zu lassen.

Also beschlossen in Luzcrn, den vierzehnten Win-
tcrmonat im Jahre eintausend siebenhundert neunzig
und acht. Anno 5793.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums
Laharpe.

Im Namen des Direktoriums der Gen. See.
Mousson.

Zu drucken, publiziren und zu vollziehen anbefohlen,
Der Minister der Justiz und Polizei,

F. B. Meyer.
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